
Seite 10 <

Wieder einmal  
am Pranger:  
der Beamtenstatus  
und seine  
vermeintlichen  
Privilegien

Beamtenstatus für  

funktionierenden Staat

BBW fordert Ende der Neiddebatte 

9 Monatszeitschrift 
BBW –  
Beamtenbund 
Tarifunion

BBW Magazin
September 2025    77. Jahrgang



Editorial

<

ich hoffe, Sie sind alle wohl­
behalten und erholt aus Ih­
rem Urlaub zurückgekehrt. 

Die zweimonatige Sommer­
pause im Parlament wirkt 
sich auf die Arbeit der Me­
dien aus. Besonders in den 
Sommerferien ist es daher 
kaum verwunderlich, dass 
der Beamtenstatus häufig 
Thema für Neiddebatten 
wird — seien es die angeb­
lich zu hohen Pensionen 
oder der Beihilfeanspruch 
 im Rahmen der privaten 
Krankenver sicherung. 

Dieses Jahr kam noch das 
längere Leben der Beamten­
schaft hinzu, das dazu füh­
ren solle, dass die Beamtin­
nen und Beamten dann bitte 
auch länger arbeiten als die 
übrige Bevölkerung.

Das Pestel­Institut schlug 
vor, dass Beamtinnen und 
Beamte fünfeinhalb Jahre 
länger beschäftigt werden, 
um die Altersversorgung in 
Deutschland bezahlbarer 
und gerechter zu gestalten. 
Als Begründung führte das 
Institut die höhere statisti­
sche Lebenserwartung an. 
Ganz klar: Diese fragwürdige 
Argumentation wirft eine 
ganze Reihe von Fragen auf.

Glücklicherweise reagierte 
unser neuer Bundesvorsit­
zender Volker Geyer sofort 
und deutlich. Mit klaren 
Statements für das Berufs­
beamtentum und gegen eine 
längere Arbeitszeit für die 
Beamtinnen und Beamten 
wies er den Vorschlag zu­
rück. Auf polemische Forde­
rungen muss man manchmal 
auch polemisch antworten: 
Geyer fragte entsprechend, 
ob dann auch „Nichtrau­
chern, Frauen oder Akademi­

kern“ längere Arbeitszeiten 
zugestanden werden müss­
ten, wenn diese statistisch 
gesehen länger leben. Er 
nannte den Vorschlag folge­
richtig „absurd“, und ich 
schließe mich dieser Ein­
schätzung voll und ganz an.

Man hätte ebenso vorschla­
gen können, dass Abstinenz­
lerinnen und Abstinenzler – 
also Menschen, die ganz auf 
Alkohol verzichten – oder 
wohlhabendere Personen 
länger arbeiten sollten, da 
auch sie nachweislich eine 
längere Lebenserwartung 
haben. Beamtinnen und 
Beamte zeichnen sich grund­
sätzlich durch Sicherheits­
denken aus; sie wägen Chan­
cen und Risiken ab und 
haben keinen ausgeprägten 
Drang, sich in Gefahr zu be­
geben.

Kurze Zeit später forderte 
der Bund der Steuerzahler 
(BdSt), weniger Menschen zu 
verbeamten und die Beam­
tenprivilegien kritisch zu hin­
terfragen. Reiner Holznagel, 
der Präsident des BdSt, 
schlug vor, nur noch Men­
schen in den hoheitlichen 
Kernbereichen Polizei, Fi­
nanzverwaltung und Justiz 
zu verbeamten. Ähnlich hat­
te sich auch unlängst der 
CDU­Generalsekretär Cars­
ten Linnemann geäußert: 
„Ich möchte nur eins: dass 
wir nur noch dort verbeam­
ten, wo es wirklich hoheit­
liche Aufgaben gibt, bei 
 Polizisten, bei Richtern, bei 
Staatsanwälten, bei Finanz­
beamten, bei Zollbeamten 
– aber dann ist irgendwann 
gut“, sagte er laut Bild.

Wäre es nicht wünschens­
wert, dass sich Menschen 
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Der Beamtenbund:

Spitze für den 

öffentlichen Dienst.

Der BBW  – Beamtenbund Tarifunion ist die 

starke Gewerkschaftsvertretung für Ihre

Interessen und Ihre Rechte. Solidarisch, 

kompetent und erfolgreich. Werden Sie jetzt

Mitglied in Ihrer Fachgewerkschaft – wie mehr 

als 140.000 Beamte und Tarifbeschäftigte

im Südwesten.

Am Hohengeren 12 . 70188 Stuttgart

Telefon 0711/16876 - 0 . Telefax 0711/16876 -76

bbw@bbw.dbb.de . www.bbw.dbb.de

BBW –

weil Stärke zählt.



mit derart wichtigen Funktionen in 
unserem Staat Gedanken über die 
Funktionsfähigkeit unserer Verwal-
tung und unseres Landes machen? Ist 
es denn akzeptabel, dass für eine „ge-
fühlte Gleichmacherei“, die an den 
Stammtischen sicher gut ankäme, bei 
Tarifauseinandersetzungen die Schu-
len bestreikt werden und der Unter-
richt ausfällt? 

Richtig ist: Der Beamtenstatus ist kein 
Selbstzweck und er dient vor allem 
der Sicherstellung der hoheitlichen 
Aufgaben. Richtig ist aber auch, dass 
in Schleswig-Holstein und in neuen 
Bundesländern bereits versucht wur-
de, Lehrkräfte generell nicht mehr zu 
verbeamten und „nur“ noch als Tarif-
beschäftigte einzustellen. Diese 
 Versuche sind allesamt kläglich ge-
scheitert. Denn es ließ nicht nur die 
Qualität der Bewerberinnen und Be-
werber nach, sondern auch die Quan-
tität, sodass man letztendlich wieder 
gezwungen war, die Stellen als Beam-
tenstellen auszuschreiben. 

Deshalb ist auch die Diskussion un-
nötig, ob der Bildungsbereich zu den 
hoheitlichen Aufgaben gehört oder 
nicht. Es ist legitim und sinnvoll, den 
Beamtenstatus auch dort im öffentli-
chen Dienst anzubieten, wo der Fach-
kräftemangel besonders stark ist. Das 
war im Kultusbereich der Länder der 
Fall, die meinten, Lehrkräfte als Tarif-
beschäftigte anwerben zu können. 
Als weiteres Beispiel kann man auch 
die Kommunalverwaltung betrach-
ten. Seien es die Bürgerämter oder 
auch die technischen Berufe: Überall 
fehlt qualifiziertes Personal. Hier kann 
man mit dem Beamtenstatus noch 
punkten. Und hier muss man diesen 
auch anbieten, wenn man sicherstel-
len will, dass der Laden weiterläuft.

Bleibt die Feststellung, dass es unfair 
ist, bei den Beamtinnen und Beamten 
nur die Vorteile zu sehen — die Pensi-
onshöhe, die Unkündbarkeit. Weniger 
beachtet werden die eingeschränkte 
Handlungs- und Meinungsfreiheit; die 

Verpflichtung, das Streikverbot zu res-
pektieren, und die im Vergleich zur 
Privatwirtschaft niedrigeren Gehälter 
trotz Hochschulabschluss.

Grundsätzlich gilt: „Jeder ist seines 
Glückes Schmied.“ Die Berufswahl ist 
eine wichtige Entscheidung, die die 
Zukunft, Zufriedenheit und persön-
liche Entwicklung maßgeblich be-
einflusst. Nach Art. 33 Abs. 2 des 
Grundgesetzes ist jeder und jedem 
Deutschen der Zugang zu einem öf-
fentlichen Amt grundsätzlich nach 
Leistung, Eignung und Befähigung 
 garantiert.

Bei derzeit 600.000 fehlenden Be-
schäftigten im öffentlichen Dienst 
sollte deshalb Werbung für den öf-
fentlichen Dienst gemacht und keine 
Neiddebatten geführt werden. Diese 
haben uns noch nie weitergebracht. 
Schließlich haben wir alle ein großes 
Interesse daran, dass unser Staat 
funktioniert, dass wir hier möglichst 
sicher leben und dass Bildung, Ge-
sundheitswesen und die öffentliche 
Infrastruktur in möglichst gutem 
 Zustand sind.

Herzliche Grüße 

Ihr  

 
 
 
 
Kai Rosenberger
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Gedankenaustausch mit dem Leiter der Abteilung 1 im Finanzministerium

Im Fokus: 1.440 Phantomlehrkräfte und 
die Aufarbeitung der EDV-Panne
BBW-Chef Kai Rosenberger und 
Ministerialdirigent Dr. Christi-
an Järkel, der Leiter der Abtei-
lung 1 im Finanzministerium, 
sind am 14. August 2025 zu 
 einem Gedankenaustausch zu-
sammengetroffen. 

Gegenstand des Gespräches 
war die EDV-Panne im Perso-
nal- und Stellenprogramm des 
Kultusministeriums, die dazu 
geführt hat, dass im Verlauf 
der zurückliegenden 20 Jahre 
insgesamt 1.440 Lehrerstellen 
als besetzt ausgewiesen wur-
den, obwohl es diese Stellen 
gar nicht gab. Jetzt sind das 
Kultus- und das Finanzministe-
rium dabei, gemeinsam die 
Folgen dieser Panne aufzu-
arbeiten.  

Gesprochen hat man auch über 
die Dynamisierung der Ein-
künftegrenze für Ehegatten 
und Lebenspartner bezüglich 

ihres Beihilfeanspruchs. Be-
kanntlich wurde die Einkünfte-
grenze in Baden-Württemberg 
zum 1. Januar 2021 von 18.000 
Euro auf 20.000 Euro angeho-
ben, eine Regelung, die der 
BBW seit der Einführung bean-
standet und mindestens eine 
Dynamisierung wie beim Bund 
fordert.

Weiter wies Rosenberger  
darauf hin, dass in anderen 
Bundesländern, anders als in 
Baden-Württemberg, als Be-
messungsgrundlage der 
Ertrags anteil der Rente zugrun-
de gelegt werde. Hierzulande 
werde hingegen seit Januar 
2021 die Bruttorente in Ansatz 
gebracht, was dazu führe, dass 
die Neuregelung für baden-
württembergische Rentnerin-
nen und Rentner als berück-
sichtigungsfähige Angehörige 
in der Beihilfe eine doppelte 
Verschlechterung darstelle.

Weitere Themen der Unter-
redung waren die für Ende Juli 
2025 angekündigten Ableh-
nungsbescheide des LBV zu 
den Widersprüchen gegen die 
Besoldung 2024, die bis Mitte 
August aber noch nicht einge-
gangen waren, die aktuelle 

Rechtsprechung zur Erhöhung 
der Kostendämpfungspauscha-
le in Baden-Württemberg, die 
anstehende Tarifrunde TV-L 
 sowie die Forderung des BBW 
nach einem Ende der 41-Stun-
den-Woche im Beamten-
bereich. 

SPD-Abgeordnete fragen: Wann kommt das Lebensarbeitszeitkonto?

Das Innenministerium bleibt die Antwort 
auf diese Frage leider schuldig
Wann ist im öffentlichen 
Dienst des Landes endlich mit 
der Einführung von Lebens-
arbeitszeitkonten zu rechnen? 
Mit dieser und weiteren elf 
 Fragen konfrontierten Abge-
ordnete der SPD kürzlich mit-
tels eines Parlamentarischen 
Antrags das Innenministerium. 
Die Antwort aus dem Innen-
ministerium (DS 17/8947) war 
wenig aufschlussreich.

Die Einführung von Lebens-
arbeitszeitkonten sei ein kom-
plexes Vorhaben, bei dem vie-

les bedacht, sorgfältig geprüft 
und abgewogen werden müs-
se, heißt es in der Stellungnah-
me des Ministeriums. Hierzu 
gehörten die vielschichtigen 
Besonderheiten und ressort-
spezifische Ausgestaltungen 
der Arbeitszeitregelungen ein-
schließlich Fragen zur Personal-
kompensation und zum Büro-
kratieaufwand sowie zu den 
anfallenden Kosten.

Keine Erklärung erfolgt zu dem 
Hinweis der SPD-Abgeordne-
ten, dass bereits im Frühjahr 

2022 der erste Entwurf zur Ein-
führung von Lebensarbeitszeit-
konten für den Sommer und 
deren Verabschiedung noch 
vor Jahresfrist 2022 angekün-
digt war.

Wenig aufschlussreich fällt 
auch die Antwort zur Frage aus, 
welche Vorbereitungen noch 
zu treffen seien. Die Ausgestal-
tung neuer arbeitszeitrecht-
licher Maßnahmen in der Lan-
desverwaltung sei Gegenstand 
laufender Abstimmungen in-
nerhalb der Landesregierung, 

weshalb eine weitergehende 
Stellungnahme hier nicht erfol-
ge, heißt es dazu. Die Landes-
regierung befinde sich in der 
internen Abstimmung, ob und 
welche Maßnahmen ergriffen 
werden können. Hiervon hänge 
die Vorbereitung einer gesetz-
geberischen Umsetzung ab. 
Gleiches gelte für die Beteili-
gung der Personalvertretungen 
sowie für die Beteiligung der 
Interessenvertretungen, Ge-
werkschaften und Berufsver-
bände, mit denen die Landes-
regierung unabhängig davon 

©
 F

in
k

 < Trafen sich zu einem Gedankenaustausch in der „Alten Kanzlei“ in Stutt-
gart: Ministerialdirigent Dr. Christian Järkel (links) und BBW-Chef Kai  
Rosenberger
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Ministerrat bringt Kommunales Regelungsbefreiungsgesetz in den Landtag ein

Mehr Spielraum für Kommunen im Land
Der Ministerrat hat noch vor der Sommerpause den Gesetzentwurf für ein Kommunales Regelungs-
befreiungsgesetz verabschiedet. Ziel des Gesetzesvorhabens ist es, Verwaltungsverfahren zu be-
schleunigen, zu vereinfachen und kostengünstiger zu gestalten. Initiator der Gesetzesinitiative, mit 
der sich jetzt der Landtag befassen wird, war die Entlastungsallianz für Baden-Württemberg.

„In Zeiten von wachsender 
Aufgabenlast und Fachkräfte-
mangel brauchen wir innova-
tive Lösungen, um unsere 
staatlichen Institutionen zu-
kunftsfest zu machen“, kom-
mentierte Ministerpräsident 
Winfried Kretschmann das Vor-
haben im Anschluss an die Ent-
scheidung des Ministerrats, 
und Innenminister Thomas 
Strobl ergänzte: „Vor Ort kann 
und soll getestet werden, ob 
Verwaltungsverfahren be-
schleunigt, vereinfacht und 
kostengünstiger für Bürgerin-
nen und Bürger, Unternehmen 
und Verwaltungen gestaltet 
werden können.“ Beim BBW 
bewertet man das Vorhaben 

positiv, mahnt aber zugleich: 
Die  Neuregelungen dürften 
nicht zulasten der Beschäftig-
ten gehen.

Mit dem neuen Kommunalen 
Regelungsbefreiungsgesetz 
will die Landesregierung Städ-
ten, Gemeinden und Landkrei-
sen zunächst befristet mehr 
Flexibilität einräumen, um 
 Verwaltungsverfahren zu 
 vereinfachen und Bürokratie 
abzubauen. Geplant ist, den 
Gemeinden, Landkreisen und 
Zweckverbänden die Möglich-
keit zu geben, neue Formen der 
Aufgabenerledigung und des 
Aufgabenverzichts zu erpro-
ben, ohne dass dabei das Errei-

chen gesetzlicher Ziele gefähr-
det wird. Dafür sollen zunächst 
im Einzelfall neue Lösungen in 
der Praxis erprobt werden kön-
nen, um diese dann nach Aus-
wertung der Erprobung bei 
 Bedarf durch Anpassung bezie-
hungsweise Abschaffung der 
entsprechenden Regelungen 
landesweit und dauerhaft um-
setzen zu können.

Ein weiterer Zweck des Geset-
zes ist es, im Rahmen der Vor-
bereitung auf die Folgen der 
demografischen Entwicklung 
und des damit einhergehenden 
Fachkräftemangels die Mög-
lichkeit neuer Wege bei der 
Aufgabenerfüllung ausprobie-

ren zu können. Zu diesem 
Zweck werden für einen be-
grenzten Zeitraum Abweichun-
gen von Rechtsvorschriften des 
Landes zugelassen, um den Ge-
meinden und Landkreisen die 
Erprobung neuer Lösungen bei 
der Aufgabenerledigung und 
der kommunalen Zusammen-
arbeit zu ermöglichen und um 
zu testen, ob damit Verwal-
tungsverfahren beschleunigt, 
vereinfacht und kostengünsti-
ger für die Unternehmen, die 
Bürgerinnen und Bürger und 
die Verwaltungen gestaltet 
werden können.

 < Das Gesetzesvorhaben – 

ein Vorschlag der 

Entlastungsallianz

Mit dem Gesetz wird der Vor-
schlag des Landkreistags Ba-
den-Württemberg im Rahmen 
der Entlastungsallianz aufge-
griffen, nach dem Vorbild der 
Standarderprobungsgesetze in 
anderen Ländern ein Kommu-
nales Regelungsbefreiungs-
gesetz zu schaffen, um in der 
kommunalen Praxis fortlau-
fend systematische Entlas-
tungspotenziale identifizieren 
und überprüfen sowie – über 
die avisierte Laufzeit der Ent-
lastungsallianz hinaus – ent-
sprechende Deregulierungs- 
und Entlastungsvorschläge 
unterbreiten zu können.

in einem fortwährenden Aus-
tausch stehe. Zur Ausgestal-
tung von Lebensarbeitszeit-
konten heißt es in der 
Stellungnahme: Allgemein gel-
te, dass ein Lebensarbeitszeit-
konto dadurch gekennzeichnet 
ist, dass ein angehäuftes Zeit-

guthaben zu einem späteren 
Zeitpunkt durch eine Freistel-
lung ausgeglichen wird. Daher 
sei eine Mehrarbeitsvergütung 
im Sinn von § 67 Abs. 3 Satz 3 
des Landesbeamtengesetzes 
i. V. m. § 65 des Landesbesol-
dungsgesetzes grundsätzlich 

kein Bestandteil eines Lebens-
arbeitszeitkontos.

Aufgrund des im Koalitions-
vertrag vereinbarten Einstiegs 
in das Lebensarbeitszeitkonto 
sowie der Zusagen beim BBW-
Gewerkschaftstag im Dezem-

ber 2022 steht die Landes-
regierung hier beim BBW im 
Wort. Daran wird der BBW die 
Koalitionäre im Vorfeld der 
Landtagswahl auch immer 
wieder öffentlichkeitswirksam 
erinnern. 
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Landesvorstand BBW debattiert über Lehrkräfteskandal und Pension Pay Gap

Herausforderungen vor dem Wahlkampf
Von der Altersteilzeit für Schwerbehinderte über die Lage bei der Deutschen Rentenversicherung 
 bis hin zum allgegenwärtigen „Lehrkräfteskandal“ reichten die Themen im jüngsten BBW-Landes-
vorstand.

Am 21. Juli trat der BBW-Lan-
desvorstand zur Erörterung der 
aktuell drängendsten Themen 
in Kornwestheim zusammen. 
„Im Moment ist es in vielen 
 Bereichen schwer, Dinge für 
uns zu erreichen“, brachte der 
Vorsitzende Kai Rosenberger 
die derzeit in vielen Bereichen 
komplizierte Situation gleich 
zu Sitzungsbeginn auf den 
Punkt, denn die Politik „befin-
de sich bereits im Wahlkampf“. 
Zum Auftakt initiierte Rosen-
berger eine Schweigeminute 
im ehrenden Andenken für den 
ehemaligen dbb Bundesvorsit-
zenden Ulrich Silberbach und 
Waldemar Dombrowski, den 
zweiten Vorsitzenden und 

Fachvorstand Beamtenpolitik 
des dbb.

 < Amtsangemessene  

Alimentation

In seiner anschließenden Rede 
bezog der BBW-Chef dann kri-
tisch Stellung zu den Abläufen 
rund um die amtsangemesse-
ne Alimentation: „Ein Umden-
ken ist im Finanzministerium 
leider nicht zu erkennen.“ Das 
Finanzministerium hatte ange-
kündigt, Widersprüche gegen 
die Besoldung nicht wie bisher 
ruhend zu stellen, sondern Be-
amtinnen und Beamte in die 
Klage zu zwingen (wir berichte-
ten). Er beschrieb die schwieri-

 < Wesentlicher Inhalt

Das Gesetz eröffnet die Mög-
lichkeit, Gemeinden, Land-
kreise und Zweckverbände auf 
deren Antrag im Einzelfall von 
landesrechtlichen Regelungen 
zu befreien. Durch Befreiungen 
von Regelungen darf jedoch 
keine Gefahr für Leib oder Le-
ben von Menschen entstehen. 
Bundesrecht, Recht der Euro-
päischen Union oder Rechte 
Dritter sowie überwiegende 
Belange des Gemeinwohls 

 dürfen nicht entgegenstehen. 
Durch das mit diesem Gesetz 
spezialgesetzlich vorgesehene 
Antrags- und Genehmigungs-
verfahren wird eine rechts-
staatliche Überprüfung der 
einzelnen Anträge gewährleis-
tet und über die Bekannt-
machung erteilter Genehmi-
gungen im Gemeinsamen 
Amtsblatt für die Bürgerinnen 
und Bürger Transparenz herge-
stellt. Auch die kommunalen 
Landesverbände erhalten ein 
Antragsrecht. Genehmigungs-

behörde ist das jeweils fach-
lich zuständige Ministerium.

Das Gesetz ist ein bis zum 
31. Dezember 2030 befristetes 
Erprobungsgesetz. Die einzel-
nen Erprobungen sind auf 
höchstens vier Jahre angelegt. 
Das Kommunale Regelungs-
befreiungsgesetz schafft damit 
selbst kein dauerhaftes Recht. 
Es stellt nur den gesetzlichen 
Rahmen für die Erprobungen 
der Kommunen mit dem Ziel, 
erfolgreiche Erprobungen im 

jeweiligen Fachrecht landesweit 
und dauerhaft umzusetzen.

Eine Berichtspflicht gegenüber 
dem Landtag jeweils zum 
30. Juni 2026, zum 31. Dezem-
ber 2028 sowie zum 30. Juni 
2030 stellt sicher, dass der 
 Gesetzgeber – im Sinne der Ge-
waltenteilung – über die Erpro-
bungen und deren Ergebnisse 
kontinuierlich unterrichtet 
wird und die für nötig gehalte-
nen Konsequenzen ziehen 
kann. 

©
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 (4
)

 < Hitzige Wortbeiträge aus dem Plenum gab es vor allem zu den 1.440 Phantomlehrkräften.

 < Als Gastgeber der Sitzung sorgte Hans-Joachim Quast (rechts), Vor-
standsbeauftragter für den öffentlichen Dienst bei der Wüstenrot Bau-
sparkasse AG, für ebenso umfangreiche wie schmackhafte kulinarische 
Unterstützung. Kai Rosenberger bedankte sich dafür herzlich im Namen 
des Landesvorstands.
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Widerspruchsbescheide

Versendung verzögert sich
Entgegen der Ankündi-
gung des Finanzministeri-
ums sind seit Ende Juli kei-
ne Widerspruchsbescheide 
in Sachen verfassungskon-
forme Besoldung ergan-

gen. Laut Informationen 
aus dem Finanzministeri-
um von Ende August 2025 
sei man beim Landesamt 
für Besoldung und Versor-
gung (LBV) noch nicht so 

weit, um die 
Widerspruchs bescheide zu 
versenden. Einen genauen 
Zeitplan gebe es auch noch 
nicht. Damit Klagefristen 
ein gehalten werden kön-

nen, informiert der BBW 
seine Mitglieder rechtzei-
tig, sobald es Neuigkeiten 
gibt.

ge Situation vieler Beamtinnen 
und Beamter, die sich „sehr 
schwer damit tun, den Arbeit-
geber zu verklagen“. Als positiv 
bewertete Rosenberger in dem 
Zusammenhang, dass „fast alle 
Landkreise der Fürsorgepflicht 
folgen“, zu der der Landkreis-
tag aufgerufen hatte, und Wi-
dersprüche ruhend stellen.

 < Altersteilzeit von schwer-

behinderten Menschen

Positiv bewertete Rosenberger, 
dass der Tarifvertrag zur Rege-
lung der Altersteilzeitarbeit 
von schwerbehinderten Men-
schen für den Bereich des Ar-
beitgeberverbands öffentlicher 
Dienst Baden-Württemberg 
(TV ATZ BW) frühzeitig bis zum 
31. Dezember 2030 verlängert 
werden konnte: „Damit ist die 
Altersteilzeit für schwerbehin-
derte Menschen nach fünfjäh-
riger Beschäftigung ab 55 ein-
vernehmlich möglich.“ Weiter 
erklärte der BBW-Vize Feuerba-

cher: „Ab 60 besteht bei ent-
sprechender Faktenlage ein 
Anspruch. Dadurch kann die 
Arbeitszeit um 50 Prozent re-
duziert werden, gleichzeitig 
wird das Entgelt auf 83 Prozent 
des Nettoentgelts aufge-
stockt.“

 < 1.440 Stellen

Hitzige Wortbeiträge gab 
es rund um die 1.440 Lehr-
kräftestellen, die in Baden-
Württemberg jahrelang wegen 
fehlerhafter Software fälsch-
licherweise als belegt galten. 
Die stellvertretende BBW-Lan-
desvorsitzende und Vorsitzen-
de der BBW-Kommission Bil-
dung und Wissenschaft, Tina 
Stark, sah ein Grundproblem 
im Bürokratismus beim Schul-
amt. Hier laute die Frage: „Wer 
ist wofür zuständig?“ Ein ande-
rer Wortbeitrag stellte fest, 
man könne inzwischen wohl 
„alles außer Hochdeutsch und 
Mathe“.

 < Herausforderungen für die 

Rentenpolitik

Bei seinem Bericht zur Lage im 
Tarifbereich präsentierte BBW-
Vize Jörg Feuerbacher aktuelle 
Zahlen der Deutschen Renten-
versicherung Baden-Württem-
berg (DRV). Dabei wies er auch 
auf die Auswirkungen der zu-
nehmenden Arbeitslosigkeit in 
Baden-Württemberg und wei-
tere Herausforderungen für die 
Rentenpolitik hin. So habe sich 
die Zahl der Grundsicherungs-
empfänger in Rente seit 2006 
fast verdoppelt. Feuerbacher 
beschrieb, dass laut DRV die 
„Nachhaltigkeitsrücklage zwar 
im Moment relativ gut gefüllt“ 
sei, aber dennoch Handlungs-
bedarf bestehe.

 < Gender Pension Gap

Feuerbacher berichtete weiter, 
dass nach dem Bericht der DRV 

vor allem der Gender Pension 
Gap problematisch sei – der 
 relative Unterschied bei Alters-
sicherungseinkommen von 
Frauen und Männern ab 65 
Jahren. Demzufolge liege die 
Durchschnittsrente zwar mo-
mentan bei 1.553 Euro, doch 
nur 17,1 Prozent der Frauen 
 erhalten eine Rente über 
1.440 Euro: „Die Durch-
schnittsrente bei Frauen liegt 
bei 950 Euro“, erläuterte der 
BBW-Vize. Nur die Hälfte 
aller Frauen verfüge über eine 
Rente, die über die Grund-
sicherung von rund 850 Euro 
 hinausreiche. „Insgesamt sind 
die Alterseinkünfte von Frauen 
durchschnittlich ein Drittel 
niedriger als die von Männern“, 
fasste Feuerbacher zusammen. 
 
 
 
 
 

 < BBW-Geschäftsführerin und -Justiziarin Susanne Hauth (rechts) berichte-
te von aktuellen Abläufen rund um die amtsangemessene Alimentation. 
Erfreulicher war der Pausenkaffee mit BBW-Chef Kai Rosenberger.

 < Zahlen und Fakten rund um die Situation der Deutschen Rentenversiche-
rung präsentierte BBW-Vize Jörg Feuerbacher. Eins der Sorgenkinder: der 
Pension Pay Gap.
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Interview mit Andreas Krüger zum DSTG Aktionsplan 2025

Wege zur vereinfachten Steuererklärung: 
„Automatisieren als Lösung“
Für die Abschaffung der Steuererklärung macht sich derzeit die DSTG stark; auch der Koalitionsver-
trag von CDU, CSU und SPD beinhaltet Steuervereinfachungen. In Kassel läuft dazu bereits ein Pilot-
projekt. Forderungen und Fakten ordnet Andreas Krüger, stellvertretender Bundesvorsitzender der 
DSTG und des DSTG-Bezirksverbands Baden, im Interview ein.

„Die jährliche Abgabe der 

 Steuererklärung ist für Arbeit-

nehmer und Rentner nicht nur 

lästig, sondern auch zu kompli-

ziert.“ Diese Aussage und der 

vorgelegte Aktionsplan zur 

Vereinfachung des Steuer-

rechts des DSTG-Gewerk-

schaftschefs Florian Köbler 

sorgten in den letzten Wochen 

landesweit für Diskussionen. 

Steuerzahlende seien demzu-

folge „aufgrund geringer Fach-

kenntnisse auf beratende 

 Unterstützung angewiesen“ 

und nicht abgegebene Steuer-

erklärungen „häufig gleich-

bedeutend mit dem Verzicht 

auf steuerliche Vorteile“.

 < Weniger Formulare,  
mehr Vereinfachung

Als geeignete Maßnahmen zur 

Vereinfachung der alljährli-

chen Steuererklärung nennt 

Köbler „… weniger Formulare, 

weniger Nachweise, mehr di-

gitale Lösungen. Pauschalen 

statt Einzelabrechnungen, wo 

immer es geht.“ Dafür fordert 

er in einem ersten Schritt die 

Abschaffung der Steuererklä-

rung. Auch CDU, CSU und SPD 

zielen mit ihrem Koalitions-

vertrag in diese Richtung: „Wir 

setzen uns für eine Steuerver-

einfachung durch Typisierun-

gen, Vereinfachungen und 

Pau schalierungen ein, damit 

unser Steuersystem von den 

Bürgerinnen und Bürgern 

akzeptiert wird.“ In einem Pi-

lotprojekt in Kassel über-

nimmt derzeit das Finanzamt 

Kassel für ausgewählte Steu-

erzahlende die Steuererklä-

rung, indem es Vorschläge für 

das Fest setzen der Einkom-

mensteuer erstellt und damit 

eine Steuer erklärung überflüs-

sig macht.

Nachgehakt bei Andreas Krüger (AK)

BBW-Magazin: Herr Krüger, 

können Sie als stellvertretender 

Bundesvorsitzender der DSTG 

und des DSTG-Bezirksverbands 

Baden die Aussagen im Koaliti-

onsvertrag sowie den 5-Punkte-

Plan zusammenfassen und er-

läutern?

AK: Also kurz ist das nicht mög-

lich, aber die Intention ist klar. 

Steuervereinfachung, echte 

Entbürokratisierung, mehr Ser-

vice und, ganz wichtig, mehr 

Steuergerechtigkeit.

BBW-Magazin: Welche kon-

kreten Vorteile hätten Arbeit-

nehmende, Beamtinnen und 

Beamte von diesem Plan?

AK: Der Vorteil wäre, dass für 

einfach gelagerte Fälle eine 

Steuererklärung nicht mehr 

abgeben werden muss, weil 

das Finanzamt automatisch 

die richtige Steuer ermittelt. 

Dies erspart Zeit und auch 

Geld, wenn man die Steuer-

erklärung jedes Jahr erstellen 

lässt. 

BBW-Magazin: Welche Aus-

wirkungen hätten diese Pläne 

auf Rentnerinnen und Rentner 

sowie Versorgungsempfän-

gerinnen und Versorgungs-

empfänger?

 AK: Rentnerinnen und Rentner 

profitieren am meisten!  

Viele verzichten heute auf 

Steuervorteile wegen kompli-

zierter Formulare. Sie würden 

Werbungskosten und 

außergewöhnliche Belastun-

gen automatisch berücksich-

tigt bekommen – mehr Geld 

ohne Papierkram, und aus  

meiner persönlichen Erfah-

rung weiß ich, dass gerade  

die Rentner sehr froh und 

dankbar wären. Gleiches gilt 

natürlich für die Versorgungs-

empfängerinnen und  

-empfänger.
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 < Andreas Krüger, stellvertretender Bundesvorsitzender der DSTG und 
Vorsitzender der DSTG Baden, ordnet Fakten rund um die vereinfachte 
Steuererklärung im Interview ein.
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Deutschlandturnier der Finanzämter 2025 in Augsburg

Wettkampf um den Meistertitel
Mehr als 3.300 Sportler aus 
der Finanzverwaltung trafen 
sich in diesem Jahr vom 21. bis 
23. August in Augsburg, um 
beim 46. Deutschlandturnier 
der Finanzämter in verschiede-
nen Sportarten den deutschen 
Meister zu küren.

Eröffnet wurde das Turnier am 
21. August 2025 mit der Sit-
zung der Deutschen-Finanz-
Sport-Hilfe (DFSH) mit an-
schließendem Empfang im 
Rokokosaal im Fronhof 10 in 
Augsburg, an dem auch 
BBW-Chef Kai Rosenberger 
teilnahm.

Zu den Kernsportarten des Tur-
niers zählen Tennis genauso 
wie Fußball, Tischtennis, Dra-
chenbootrennen oder Beach-
völkerball.

Auch Denksport ist Sport. Und 
nicht nur das. Beim Schach be-
nötigt man neben Ausdauer 
auch eine hohe Konzentrati-
onsfähigkeit und Kampfgeist. 

Und damit ist das Spiel eben-
falls eine Kernsportart des 
Deutschlandturniers der 
 Finanzämter.

Sitzen und trotzdem Schwit-
zen? Das galt in Augsburg auch 
für all jene, die ihre Kräfte im 
Schafskopf oder im Skat ge-
messen haben. Und ins Schwit-
zen kamen sicher auch jene, 
die beim Bowling, Kegeln, al-
lein beim Laufen oder in Mann-
schaftsstärke beim Volleyball 
gegeneinander antraten.

Das Orga-Team des Deutsch-
landturniers hat sich mit Erfolg 
dafür starkgemacht, dass die 
Spendenaktion „Wir Finanzler 
helfen!“, die die Beschäftigten 
im Finanzamt Augsburg-Stadt 
ins Leben gerufen haben, auch 
im Rahmen des Deutschland-
turniers der Finanzämter 
durchgeführt wurde. Über die 
Spendengelder darf sich jetzt 
der Verein einsmehr Initiative 
Down-Syndrom Augsburg und 
Umgebung e. V. freuen. 

©
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 < Nach dem Empfang im Rokokosaal im Frohnhof 10 in Augsburg (von 
links): Florian Köbler, der Bundesvorsitzende der DSTG, Markus Scholl, 
Ehrenpräsident Deutsche Finanz-Sport-Hilfe (DFSH) sowie BBW-Chef Kai 
Rosenberger

BBW-Magazin: Wie könnte die 

Umsetzung ablaufen?

AK: Die Technik ist da: Once-
Only-Prinzip – bedeutet: Daten 
nur einmal erfassen, und mit 
digitaler Identität haben Fi-
nanzämter automatisch alle 
nötigen Informationen. Man 
könnte von Amts wegen die 
Steuererklärung erstellen. Das 
schafft Kapazitäten für besse-
ren Service.

BBW-Magazin: Können Sie uns 

etwas zum Ablauf des Pilot­

projektes in Kassel berichten?

AK: Hier versucht man, genau 
das oben genannte Modell um-
zusetzen. Man legt dem Steuer-
pflichtigen eine vorausgefüllte 
Steuererklärung vor und der 
schaut und prüft, ob das alles 
so richtig ist und stimmt. Im 

letzten Schritt stimmt er dem 
Vorschlag zu oder teilt seine Än-
derungswünsche mit und dann 
ergeht der Steuerbescheid.

BBW-Magazin: Das österreichi­

sche Modell wird in der Presse 

häufig als Vorbild zitiert, doch 

ist eine 1:1­Umsetzung realis­

tisch?

AK: Das österreichische Modell 
bedeutet, dass im Grunde die 
Steuererklärung bereits vom 

Finanzamt vorausgefüllt und 
im Anschluss dem Steuerpflich-
tigen zur Zustimmung 
vorgelegt wird. Hierfür greift 
die Finanzverwaltung auf die 
vorliegenden Daten zu (die be-
reits in großen Teilen schon 
jetzt vorliegen). Deshalb ist das 
„Once-Only-Prinzip“ so wichtig 
für eine Umsetzung. Seit 2017 
hat Österreich automatische 
Steuererklärung. 2024 wurden 
630 Millionen Euro an 1,7 Milli-
onen Bürger überwiesen. Und: 
Ja, ich halte eine Umsetzung 
für sehr realistisch. Zum einen, 
weil wir schon einen Großteil 
der Daten bei den Finanzäm-
tern haben und zum anderen 
wir den politischen Willen spü-
ren, hier endlich und wirklich 
zu entbürokratisieren.

BBW-Magazin: Herr Krüger, wir 

bedanken uns für das Gespräch.

©
 A

do
be

St
oc

k/
jo

ha
nn

es
86

<

D
e

r 
ö

ff
e

n
tl

ic
h

e
 D

ie
n

st
 i

n
 B

a
d

e
n

-W
ü

rt
te

m
b

e
rg

9

BBW – Beamtenbund Tarifunion

> BBW Magazin | September 2025



Im „Sommerloch“ in diesem Jahr im Fokus: die Alterssicherungssysteme

Wieder mal am Pranger: Beamtenstatus 
und seine vermeintlichen Privilegien
Dass die Beamtinnen und Beamten und ihre vermeintlichen Privilegien im „Sommerloch“ ein belieb-
tes Thema der Medien sind, ist nicht neu. Doch die immensen Herausforderungen bei der zwingend 
anstehenden Rentenreform befeuerten in den zurückliegenden Wochen die Diskussion um die Al-
tersversorgungssysteme. So verging kaum ein Tag, an dem nicht Einsparideen im Beamtenbereich 
als Teil lösungsvorschlag der anstehenden Pro bleme thematisiert wurden.

Bundeswirtschaftsministerin 
Katharina Reiche (CDU) schlug 
vor, das Renteneintrittsalter 
auf 70 Jahre zu erhöhen. CDU-
Generalsekretär Carsten Linne-
mann plädierte für Änderun-
gen am Beamtensystem. Den 
Beamtenstatus wollte auch der 
Steuerzahlerbund auf den 
Prüfstand gestellt wissen und 
Wissenschaftler des Pestel-In-
stituts forderten gar, dass Be-
amtinnen und Beamte auf-
grund ihrer statistisch höheren 
Lebenserwartung fünfeinhalb 
Jahre länger arbeiten sollten.

Auf all diese Vorschläge kam 
die Reaktion des Beamten-
bunds postwendend. Bundes-
vorsitzender Volker Geyer er-
klärte: „Entbeamtung löst kein 
einziges Problem der Renten-
versicherung oder der öffentli-
chen Haushalte.“ Den Vorschlag 
des Pestel-Instituts wies er mit 
aller Entschiedenheit zurück. 
BBW-Chef Kai Rosenberger be-
grüßt die deutlichen Worte des 
dbb Bundesvorsitzenden (siehe 
Editorial). Aktuell arbeiten rund 
5,3 Mil lionen Menschen im öf-
fentlichen Dienst. Etwa ein 
Drittel davon ist laut 
Bundesinnen ministerium ver-
beamtet.

 < Sparvorschläge – wieder 

einmal zulasten der  

Beamtinnen und Beamten

Der Staat muss sparen, um die 
Milliardendefizite, die den Bun-
deshaushalt in den kommen-
den Jahren betreffen, irgend-
wie im Zaum zu halten. 

Bundesfinanzminister Lars 
Klingbeil hat darüber in den 
vergangenen Wochen keine 
Zweifel aufkommen lassen. 
 Anlass für Bundeswirtschafts-
minister Reiche, die Anhebung 
der Regelaltersgrenze auf 70 
Jahre zu erhöhen und damit 
die Diskussion über die Zu-
kunft der Renten- und Ver-
sorgungssysteme in Gang zu 
setzen. CDU-Generalsekretär 
Carsten Linnemann meldete 
sich zu Wort und erklärte: „Ich 
werde keiner großen Renten-
reform zustimmen, wenn wir 
nicht an das Thema Beamten-
versorgung gleichzeitig ran-
gehen.“ Nicht jeder müsse ver-
beamtet werden. Er wolle nur 
eins: „Dass wir nur noch dort 
verbeamten, wo es wirklich 
 hoheitliche Aufgaben gibt, bei 
Polizisten, bei Richtern, bei 
Staatsanwälten, bei Finanzbe-
amten, bei Zollbeamten – aber 
dann ist irgendwann gut“, zi-
tierte ihn die Bild-Zeitung.

 < Bund der Steuerzahler: 

Verbeamtungen künftig 

einschränken

Der Bund der Steuerzahler 
(BdSt) argumentierte ähnlich. 
Er forderte, weniger Menschen 
zu verbeamten, um die öffent-
lichen Haushalte zu entlasten. 
Der Beamtenstatus solle „auf 
den Prüfstand gestellt und in 
seinem Umfang samt seiner Pri-
vilegien kritisch hinterfragt 
werden“. Diese  Privilegien 
könnten keinem Beschäftigten 
in der freien Wirtschaft mehr 
erklärt werden, „weil die finan-

zielle Schere immer weiter aus-
einandergeht“, sagte BdSt-Prä-
sident Reiner Holznagel der 
Rheinischen Post. Wie Linne-
mann forderte auch Holznagel, 
dass nur noch Menschen in den 
hoheitlichen Kernbereichen Po-
lizei, Finanzverwaltung und Jus-
tiz verbeamtet werden sollten.

 < Der dbb warnt  

vor Entbeamtung

Der dbb wies die Forderungen 
allesamt zurück. Entbeamtung 
löse kein einziges Problem, we-
der für die Rentenversicherung 
noch für die öffentlichen Haus-
halte, im Gegenteil. Sie würde 
viele neue schaffen, erklärte 
dbb Bundesvorsitzender Volker 
Geyer. Der Beamtenstatus der 
Lehrkräfte beispielsweise si-
chere den streikfreien Raum 
Schule. „Wollen Linnemann, 
Holznagel und Co. Bürgern und 
Wirtschaft gegebenenfalls 
wirklich Streiks an den deut-
schen Schulen zumuten?“, 
fragte er provokant. Zudem wi-
dersprach Geyer, dass durch 
ein Ende der Verbeamtung Kos-
ten eingespart werden könn-
ten. Denn angestellte Lehrerin-
nen und Lehrer müssten dann 
höhere Gehälter erhalten, Ar-
beitgeberbeiträge zur Renten-
versicherung würden fällig, 
und zusätzliche Mittel für be-
triebliche Altersvorsorge müss-
ten bereitgestellt werden. Für 
BBW-Chef Kai Rosenberger 
spricht auch noch anderes für 
die Beibehaltung des Beamten-
status: Im bundesweiten Wett-
bewerb um gut ausgebildetes 

Personal, Lehrkräfte inklusive, 
sei die Verbeamtung längst ein 
Grund, sich für ein Arbeitsver-
hältnis im öffentlichen Dienst 
zu entscheiden. Ob Behörde 
oder Schule, wer darauf ver-
zichte, verliere an Attraktivi-
tät – besonders bei jungen 
Menschen. Für sie spiele inzwi-
schen die Sicherheit und Ver-
lässlichkeit bei der Berufs- und 
Standortwahl eine zentrale 
Rolle.

 < Vorstoß des Pestel- 

Instituts sorgt  

für Empörung

Der Vorstoß des Pestel-Insti-
tuts, Beamtinnen und Beamte 
künftig fünfeinhalb Jahre län-
ger arbeiten zu lassen, hat bei 
den Betroffenen wie bei ihrer 
gewerkschaft lichen Interessen-
vertretung für Empörung ge-
sorgt. „Es ist schon verwunder-
lich, mit  welchen absurden 
Ideen die Debatte um die sozi-
alen Sicherungssysteme inzwi-
schen geführt wird“, erklärte 
dbb Bundesvorsitzender Volker 
Geyer und fügte ergänzend 
noch hinzu: „Wollen wir wirk-
lich auf diesem Niveau disku-
tieren?“

Beamtinnen und Beamte des-
halb länger arbeiten lassen – 
auch Renten experte Johannes 
Geyer vom Deutschen Institut 
für Wirtschaftsforschung (DIW) 
hält davon nichts. „Der Beam-
tenstatus würde im Verhältnis 
zu anderen Berufen deutlich an 
Attraktivität verlieren“, erklärte 
er. In Zeiten des Fachkräfte-
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Entwurf zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg

BBW unterstreicht Anrecht auf pünktliche 
und verfassungskonforme Besoldung
Der BBW hat seine Stellungnahme im Rahmen des Beteiligungsverfahrens zum „Gesetzentwurf 
zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes Baden-Württemberg und weiterer dienstrechtlicher 
Vorschriften 2025“ genutzt, um seine generelle Kritik am Gesetz über die Anpassung von Dienst- 
und Versorgungsbezügen in Baden-Württemberg 2024/2025 und zur Änderung dienstrechtlicher 
Vorschriften (BVAnp-ÄG 2024/2025) noch einmal zu unterstreichen. Beamtinnen und Beamte hätten 
ein Anrecht auf eine pünktliche und verfassungskonforme Besoldung. Sollte dies nicht der Fall sein, 
müsse der Dienstherr zumindest für die Folgen einstehen.

Die im jetzt vorgelegten Ge-
setzentwurf vorgesehenen Re-
gelungen, mit denen in erster 
Linie die Rechtsprechung des 
baden-württembergischen 
Verfassungsgerichtshofs zur 
Berechnung des kinderbezoge-
nen Teils des Familienzuschlags 
in bestimmten Fallkonstella-
tionen mehrerer in Teilzeit 
 beschäftigter Anspruchsbe-
rechtigter umgesetzt werden 
soll, hält man beim BBW hinge-
gen im Großen und Ganzen für 
gut und richtig.

 < Ziel des Änderungs­

gesetzes

Um die Rechtsprechung des 
Verfassungsgerichtshofs umzu-
setzen, soll der kinderbezogene 
Teil des Familienzuschlags bei 
mehreren teilzeitbeschäftigten 
Anspruchsberechtigten, deren 
zusammengerechnete regelmä-
ßige Arbeitszeiten die Arbeits-
zeit bei Vollzeitbeschäftigung 
unterschreiten, in Höhe des 
Verhältnisses dieser Summe zur 
Vollzeitbeschäftigung gewährt 
werden. Im Bereich der Profes-
sorenbesoldung sollen zur Er-
haltung der Wettbewerbsfähig-

keit in Baden-Württemberg 
unbefristete besondere Leis-
tungsbezüge künftig auch an 
den regelmäßigen Besoldungs-
anpassungen teilnehmen kön-
nen. Darüber hinaus sollen Zu-
lagen für Juniorprofessoren 
auch als Einmalzahlung ge-
währt werden können.

 < Vergütung richterlicher 

und staatsanwalt­

schaftlicher Eildienste

Mit der Schaffung einer Er-
mächtigungsgrundlage für den 
Erlass einer Rechtsverordnung 
zur Vergütung richterlicher und 
staatsanwaltschaftlicher Eil-
dienste sollen diese Dienste 
aufgrund ihrer Eigenart einem 
eigenen, abschließenden Rege-
lungskomplex zugeführt wer-
den.

 < Rückforderung von  

Anwärtersonder­

zuschlägen

Mit der Änderung bei der 
Rückforderung von Anwärter-
sonderzuschlägen soll erreicht 
werden, dass Anwärterinnen 
und Anwärter der Laufbahnen 

des vermessungstechnischen 
Verwaltungsdienstes, die nach 
Beendigung des Vorberei-
tungsdienstes eine Tätigkeit 
als oder bei einer in Baden-
Württemberg öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieu-
rin oder einem in Baden- 
Württemberg öffentlich be-
stellten Vermessungsingenieur 
aufnehmen, künftig von der 
Rückzahlungsverpflichtung der 
Anwärtersonderzuschläge  
ausgenommen sind. Mit der  
Änderung der Anwärterauf-
lagenverordnung soll die  
Möglichkeit eines rückzah-
lungsfreien Abbruchs des 
 Vorbereitungsdienstes im Ein-

vernehmen mit der personal-
verwaltenden Dienststelle 
ausgeweitet werden.

 < Alternativen verworfen

Der Verfassungsgerichtshof 
hat dem Gesetzgeber aufgege-
ben, bis spätestens 31. Dezem-
ber 2025 eine verfassungskon-
forme Neuregelung zu treffen. 
Obwohl aus Sicht des federfüh-
renden Finanzministeriums 
auch andere Regelungen denk-
bar wären, soll die vom Verfas-
sungsgerichtshof favorisierte 
Lösung zur Behebung des Ver-
fassungsverstoßes umgesetzt 
werden.

mangels konkurriere der Staat 
aber mit der Privatwirtschaft 
um die Arbeitskräfte. „Wenn er 
die längere Arbeitszeit dann 
durch andere Formen der Bes-
serstellung kompensieren 
müsste, wäre wenig gewon-

nen“, so der Fachmann. Zudem 
warnte er vor neuer Bürokratie. 
Wissenschaftler des Pestel-In-
stituts hatten angeregt, Beam-
tinnen und Beamte künftig 
fünfeinhalb Jahre länger arbei-
ten zu lassen als Arbeitneh-

mende. Grundlage des Vor-
schlags ist die unterschiedliche 
durchschnittliche Lebenserwar-
tung in den Berufsgruppen. Be-
amtinnen und Beamte würden 
durch ihre überdurchschnittlich 
lange Lebenserwartung für ei-

nen deutlich längeren Zeitraum 
Pensionen beziehen als Arbeit-
nehmer Rente. Dieser Aspekt 
werde in der bisherigen Ren-
tendiskussion kaum oder gar 
nicht berücksichtigt, so die For-
scher. 
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Nach Datenpanne mit 1.440 Phantomlehrkräften

Ernüchterung nach Stellenverteilung
Die 1.440 Lehrerstellen, die in Baden-Württemberg wegen einer IT-Panne nicht besetzt werden 
 konnten, wurden vom Kultusministerium verplant und seit Ende August teilweise ausgeschrieben. 
Aus VBE, PhV und BLV kommen dazu vorwiegend Kritik und wenig Zustimmung.

Ab Ende August wurden die 
ersten der 1.440 nicht besetz-
ten Lehrerstellen laut Kultus-
ministerium ausgeschrieben. 
Ein Teil der Stellen wird dem-
nach mit „Rückkehrern aus der 
Elternzeit oder Beurlaubung“ 
besetzt, außerdem würden 
auch Verträge entfristet.

 < Wie viele Stellen  

für welche Schulart?

485 Stellen gehen laut Kultus-
ministerin Theresa Schopper 
wegen des „größten Mangels“ 
an Sonderpädagogische Bil-
dungs- und Beratungszentren 
(SBBZ). 350 Lehrkräfte werden 
an Grundschulen eingesetzt. 
Real- und Gemeinschaftsschu-
len erhalten jeweils 50 zusätzli-
che Stellen. Zur fachbezogenen 
Bindung von Lehrkräften für 
Bedarfsfächer der Gymnasien 

und berufliche Gymnasien 
plant das Kultusministerium 
weitere 50 Stellen.

 < „Kompliziertes“ 

Gymnasium

Für den Umstieg auf das neun-
jährige Gymnasium und den 
dadurch entstehenden Mehr-
bedarf werden darüber hinaus 
zusätzliche Stellen benötigt. 
Dafür sowie für gymnasiale 
Stellen mit befristeter Abord-
nung an andere Schularten 
plant das Kultusministerium 
300 Stellen ein: 100 an beruf-
lichen Schulen, 50 an Gemein-
schaftsschulen und 150 an 
Werkreal- und Realschulen. Für 
diese Stellen gibt es laut Minis-
terium eine Rückkehroption. 
Die restlichen Stellen sollen für 
den Ausbau einer Krankheits-
reserve dienen. Das Einstel-

lungsverfahren ist wegen der 
entdeckten unbesetzten Leh-
rerstellen ausnahmsweise bis 
zum 31. Oktober 2025 verlän-
gert worden.

 < Verbände mit Kritik  

und wenig Lob

Die Verteilung der Lehrer-
stellen sorgt beim Verband 

 < Kosten für die  

öffentlichen Haushalte

Die Mehrkosten durch die Um-
setzung der Rechtsprechung 
des Verfassungsgerichtshofs 
für das Land Baden-Württem-
berg werden laut Gesetzent-
wurf im Landesbereich auf 
höchstens 0,1 Millionen Euro 
pro Jahr geschätzt. Im kommu-
nalen Bereich werden die 
Mehrkosten auf höchstens 
15.000 Euro pro Jahr geschätzt. 
Bei der Professorenbesoldung 
sei im Hinblick auf die mögliche 
Dynamisierung von unbefriste-
ten besonderen Leistungs-
bezügen grundsätzlich nicht 
von finanziellen Auswirkungen 
auszugehen, mit der Schaffung 
einer Ermächtigungsgrundlage 
für die Vergütung richterlicher 
und staatsanwaltschaftlicher 
Eildienste sowie durch die übri-

gen Rechtsänderungen eben-
falls nicht.

 < BBW verweist auf  

unsichere Rechtslage

Der BBW begrüßt generell, 
dass der kinderbezogene Teil 
des Familienzuschlags bei meh-
reren teilzeitbeschäftigten 
 Anspruchsberechtigten, deren 
zusammengerechnete regel-
mäßige Arbeitszeiten die Ar-
beitszeit bei Vollzeitbeschäfti-
gung unterschreiten, gemäß 
§ 41 Abs. 4 LBesGBW in Höhe 
des Verhältnisses dieser Sum-
me zur Vollzeitbeschäftigung 
gewährt werden soll.

Obwohl § 5 Abs. 2 LBesGBW 
nicht geändert werden soll, 
weist der BBW ausdrücklich 
 darauf hin, dass aufgrund der 
unsicheren Rechtslage und auf-

grund der Fürsorgepflicht des 
Dienstherrn bei verspäteter 
Zahlung beziehungsweise bei 
Nachzahlung von Dienstbezü-
gen grundsätzlich eine Verzin-
sung erforderlich sei. Schließ-
lich habe es aufgrund der 
Rechtsprechung des Bundes-
verfassungsgerichts in den ver-
gangenen Jahren immer wie-
der umstrittene Änderungen 
bei der Anpassung von Dienst- 
und Versorgungsbezügen ge-
geben, zunächst durch das 
4-Säulen-Modell und im Rah-
men des Landesbesoldungs- 
und Versorgungsänderungs-
gesetz 2024 durch die Über-
tragung eines Sockelbetrags 
 sowie die Einführung eines an-
rechenbaren Partnereinkom-
mens. Beim BBW ist man über-
zeugt, dass auch der Dienstherr 
derzeit nicht sicherstellen kön-
ne, dass die derzeitige Besol-

dung aufgrund der eingeführ-
ten „Werkzeuge“ verfassungs-
konform ist. Hinzu komme, 
dass das Finanzministerium 
Widersprüche gegen die Besol-
dung ab dem Jahr 2024 nicht 
mehr ruhend stellt, sondern 
Beamtinnen und Beamte trotz 
anhängiger Musterverfahren 
in die Klage gegen ihre Dienst-
herren zwingt. Damit werde 
insbesondere den unteren Be-
soldungsgruppen die zum Teil 
existenzsichernde Besoldung 
vorenthalten. Vor diesem Hin-
tergrund kommt der BBW in 
seiner Stellungnahme zu dem 
Schluss: „Wenn der Dienstherr 
die pünktliche Zahlung nicht in 
verfassungskonformer Höhe 
sicherstellt, muss er zumindest 
für die Folgen einstehen, um 
die Verlässlichkeit und Integri-
tät des Dienstverhältnisses zu 
gewährleisten.“ 
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Gemeinsam feiern, vernetzen und stärken

Sommerfest der bbw-jugend – ein Erfolg
Das traditionelle jugendpoliti-
sche Sommerfest fand in die-
sem Jahr bei strahlendem Son-
nenschein statt. Gastgeber war 
die bbw-jugend, die für den 
10. Juli 2025 in die BBW-Ge-
schäftsstelle am Hohengeren 
eingeladen hatte. Gekommen 
waren zahlreiche Gäste, darun-
ter führende Mitglieder der 
 politischen Jugendverbände, 
unter ihnen Florian Hummel, 
Landesvorsitzender der Jungen 
Union, sowie Vertreterinnen 
und Vertreter von dbb Jugend-
verbänden aus dem Bundes-
gebiet. Aus den befreundeten 
Landesverbänden gesellten sich 
Theresa Jedinat (NRW) und Sas-
kia Grimm (Thüringen) unter 
die Gästeschar. Landesvorsit-
zender Joachim Weschbach be-
grüßte sie alle aufs Herzlichste, 
insbesondere Staatssekretär 

Thomas Blenke aus dem Innen-
ministerium, den Ehrengast der 
Veranstaltung, der in diesem 
Jahr zum ersten Mal zum ju-
gendpolitischen Sommerfest 
der bbw-jugend gekommen 
war. Blenke hob in seiner klei-
nen Ansprache die Bedeutung 
des öffentlichen Dienstes her-
vor.

Die Geschäftsstelle bot bei le-
ckeren Grillspezialitäten und 
kühlen Getränken den idealen 
Rahmen für ein Fest der Begeg-
nungen und der Gemeinschaft.

Das Sommerfest sei für die 
bbw-jugend jedes Jahr ein 
Highlight, betonte Vorsitzen-
der Joachim Weschbach in sei-
ner Eröffnungsrede. Es sei eine 
wunderbare Gelegenheit, um 
die Mitglieder und deren Anlie-

gen mit den politischen Ent-
scheidungsträgern zusammen-
zubringen, neue Impulse zu 

geben und „den Menschen hin-
ter unserer wichtigen Arbeit 
ein Gesicht zu geben“. 

 Bildung und Erziehung Baden-
Württemberg (VBE), beim Phi-
lologenverband BW (PhV)und 
dem Berufsschullehrer verband 
Baden-Württemberg (BLV) für 
Ernüchterung. Der VBE-Landes-
vorsitzende Gerhard Brand kri-
tisiert die Verteilung wegen 
der Bedarfssituation scharf: 
„Seit Jahren beobachten wir 
einen eklatanten Mangel an 
Lehrkräften an den Sonderpäd-
agogischen Bildungs- und Be-
ratungszentren. Dieser massive 

Mangel setzt sich im Bereich 
der Grundschulen fort. Aber 
auch in der Sekundarstufe 1 
verzeichnen wir in Baden-
Württemberg je nach Region 
und Fach eine deutliche Be-
darfslage an Lehrerinnen und 
Lehrern.“ 

 < Rückkehroption  

als richtiger Weg

Ein Lob an das Kultusministe-
rium kommt derweil in einer 

Hinsicht vom PhV; dieses be-
zieht sich auf die Zusage der 
garantierten Rückkehroption 
an das allgemeinbildende 
Gymnasium für 300 Junglehr-
kräfte, „die sich jetzt flexibel 
zeigen“, so der PhV.

 < Enttäuschung beim BLV

Von einer „ungerechten Stel-
lenverteilung“ spricht derweil 
der BLV, denn die 100 geplan-
ten Stellen seien schlicht zu 

wenig. BLV-Vorsitzender Tho-
mas Speck gibt sich entspre-
chend enttäuscht: „Ich habe 
mir von der Sondersitzung des 
Bildungsausschusses viel mehr 
erwartet. Nur 100 Stellen von 
1.440 unbesetzten Lehrerstel-
len für berufliche Schulen rei-
chen bei Weitem nicht aus. Bei 
320.000 Schüler(inne)n, circa 
ein Drittel von insgesamt einer 
Million Schüler(innen) in 
 Baden-Württemberg, ist das 
leider viel zu wenig.“ 

Anträge auf Versetzung in Ruhestand

Neuregelung greift zum 1. Januar 2026
Um Personalverwaltungen 
eine verbindliche Personal-
planung zu ermöglichen, gilt 
ab 1. Januar 2026 an eine 
Sechsmonatsfrist für Anträge 
auf Versetzung in den Ruhe-
stand (§ 40 LBG). Eine entspre-
chende Änderung des Landes-

beamtengesetzes (LBG) hat 
der Landtag bereits im Juni 
2024 beschlossen. Die Rege-
lung betrifft den allgemeinen 
Antragsruhestand, den An-
tragsruhestand für schwer-
behinderte Beamtinnen und 
Beamte sowie den Antrags-

ruhestand bei besonders lang-
jähriger Dienstzeit (45-Jahre-
Regelung). Die Neuregelung 
des § 40 LBG ist vergleichbar 
mit den Regelungen bei der 
Hinausschiebung der Alters-
grenze in § 39 LBG. Laut Geset-
zesbegründung handelt es sich 

bei der Sechsmonatsfrist aber 
nicht um eine Ausschlussfrist. 
Vielmehr stehe es der perso-
nalverwaltenden Stelle nach 
pflichtgemäßem Ermessen 
frei, auch nicht fristgerechte 
Anträge entgegenzunehmen 
und zu bescheiden.
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 < Die Gästeschar beim Sommerfest der bbw-jugend in der BBW-Geschäfts-

stelle, rechts im Bild Joachim Weschbach, der Landesvorsitzende der 
bbw-jugend, in der Bildmitte mit weißem Hemd Staatssekretär Thomas 
Blenke
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Weitere Informa�onen sowie unser 
Anmeldeformular finden Sie unter: www.bbw.dbb.de/service/seminare

Seminare
In Zusammenarbeit mit der dbb akademie

In Zusammenarbeit mit der dbb akademie führt der BBW- Beamtenbund Tarifunion im Jahr 2025 noch folgende verbandsbezoge-
ne Bildungsangebote durch:

Digitaler Nachlass B012 CH

•  13. November 2025  
(Anmeldeschluss 27. Oktober 2025)

•  15 – 16.30 Uhr

•  online

•  20 Euro für Mitglieder

Inhalte und weitere Informationen:

Das digitale Zeitalter beherrscht mittlerweile unser Leben. 
Doch was passiert mit Daten, wenn jemand verstirbt? Bilder, 
Videos, Kontaktdaten, Freundeslisten auf Social-Media-Sites – 
für manche sind es Erinnerungen, für andere wichtige, persön-
liche Daten, die im Internet gespeichert sind. Doch was pas-
siert nach dem Tode mit den gespeicherten Informationen? 
Wer kann darauf zugreifen? Auch Smartwatch, TV oder Smart-
phone – immer mehr Geräte werden mir einer Verbindung 
zum Netz genutzt. Dafür wird ein Kundenkonto angelegt, das 
ebenfalls persönliche Daten des Nutzers speichert.

Es wird aufgezeigt, welche Daten entstehen, wie richtig Vor-
sorge getroffen wird und was zu tun ist, damit Daten nach 
dem Tod in die richtigen Hände gelangen.

Dienstrecht B001 CH

•  3. – 5. März 2026  
(Anmeldeschluss 26. Januar 2026)

•  9 – 16.30 Uhr

•  Herrenberg

•  498 Euro für Mitglieder

Inhalte und weitere Informationen:

Im Mittelpunkt dieses Seminars steht das Dienstrecht in  
Baden-Württemberg mit Beamten(-status)recht, Besoldungs-
recht, Beamtenversorgungsrecht und Beihilfe. Beleuchtet 
werden die aktuellen allgemeinen Entwicklungen im Beam-
tenrecht, zum Beispiel bei der Arbeitszeit, im Landesbeamten-
gesetz, im Laufbahnrecht et cetera Im Besoldungsrecht  
werden – neben einem aktuellen Überblick – die amtsange-
messene Alimentation mit Rechtsprechung sowie die Anpas-
sung von Besoldung und Versorgung durch das BVAnp-ÄG 
2024/2025 zentrale Themen sein. Da die dritte Verhandlungs-
runde TV-L für Mitte Februar 2026 geplant ist, können wir hof-
fentlich einen Ausblick aufgrund eines neuen Tarifabschlusses 
wagen. Im Beamtenversorgungsrecht erfahren Sie, wie sich 
das Ruhegehalt berechnet und erhalten weitere Informatio-
nen zu Hinzuverdienstgrenzen, Hinterbliebenenversorgung et 
cetera Im Beihilfeteil wird eine aktuell geplante neue Beihilfe-
verordnung, die am 1. Januar 2026 in Kraft treten soll, im Mit-
telpunkt stehen sowie weitere aktuelle Entwicklungen, insbe-
sondere bezüglich der Kostendämpfungspauschale.

Vorankündigung  für das Jahr 2026
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Personalratsvorsitz –
ein Crashkurs für Vorsitzende und Stellvertreter/-innen

Weitere Informa�onen erhalten Sie hier: info@bisowe.de

Termin:
• 5. November 2025  

(Anmeldeschluss 
29.9.2025)

• 10 – 17 Uhr
• in Leinfelden-Echterdingen

Teilnahmegebühr:
Die Teilnahmegebühr beträgt 
199 € 

Wir weisen darauf hin,
dass die Freistellung und 
Kostenübernahme in 
§ 41 Abs. 1 und § 44 Abs. 1 
LPVG BW geregelt sind.

Zielgruppe:
Das Seminar richtet sich 
vorrangig an Vorsitzende und 
deren Stellvertretungen.

Zum Seminar: 
Von der geeigneten Rhetorik 
bis zum Rechtsschutz weiter 
über den rich�gen Umgang 
mit der Dienststelle und 
schwierigen Kolleginnen und 
Kollegen im Gremium wird 
ein Paket angeboten, was 
alles enthält, was die 
Vorsitzenden von 
Personalvertretungen und 
Stufenvertretungen wissen 
müssen. 

Themen werden im Rahmen 
des Seminars sein:

• Die Aufgaben von 
Vorsitzenden und 
Stellvertretungen nach 
dem LPVG

• Korrekte Vorbereitung der 
Personalratssitzung

• Onlinesitzung
• Korrekte Protokollführung 

und Abs�mmung
• Umlaufverfahren bei 

Beschlüssen
• Der rich�ge Umgang mit 

den Ersatzmitgliedern
• Einsichtsrecht der 

Ersatzmitglieder in 
Protokolle vergangener 
Sitzungen

• Umgang mit Befangenheit 
und zeitweiliger 
Verhinderung von 
Mitgliedern des 
Personalrats

• Verstöße gegen die 
Verschwiegenheitspflicht

• Der rich�ge Umgang, samt 
der passenden Rhetorik, 
bei Kontakten mit der 
Dienststelle, Bewäl�gung 
von Problemlagen, 
Verhandlungen, 
Besprechungen

• Handhabung überzogener 
Erwartungshaltung von 
Mitarbeitenden der 

Dienststelle und 
Mitgliedern des Gremiums 

• Die Vorsitzenden als 
„Einzelkämpfer/innen“

• Rechtsschutz 

Referent:
Diplom Verwaltungswirt und 
Assessor Jur. Ma�hias 
Schü�e, LL.M., M.A., 
zer�fizierter Mediator und 
zer�fizierter Coach, 
langjähriger Seminartrainer 
der VWA Baden, ehemaliger 
Personalleiter der Universität 
Mannheim, Hochschuldozent 
und Buchautor (Kleines 
Handbuch für die 
Personalratsarbeit in Baden-
Wür�emberg).



Der BBW: Einer für alle.
Was ist der BBW?

Im BBW sind 50 Gewerkschaften und Verbände des öffentlichen Dienstes und

des privaten Dienstleistungssektors unter einem Dach vereint.

Der BBW ist parteipolitisch unabhängig und hat mehr als 140.000 Mitglieder. 

Wen vertritt der BBW?

Der BBW ist die gewerkschaftliche Interessenvertretung für Beamtinnen und

Beamte im Landesdienst und in der Kommunalverwaltung Baden-Württemberg.

Gemeinsam mit seinen Fachgewerkschaften vertritt der BBW aber auch

Tarifbeschäftigte.

Was macht der BBW?

Der BBW setzt sich gezielt für die Rechte und Interessen von Beamten,

Versorgungsempfängern und Tarifbeschäftigten ein – zum Beispiel dafür, dass

alle gleichermaßen an der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung teilhaben.

Deshalb stehen wir im ständigen Dialog mit der Landesregierung und sind in

Politik und Öffentlichkeit präsent.

Welche Ziele verfolgt der BBW?

Ein wichtiges Ziel des BBW ist, die öffentliche Verwaltung für eine moderne

Gesellschaft zukunftssicher zu machen. Voraussetzungen dafür sind unter 

anderem eine leistungsstarke Verwaltung, ein modernes Dienstrecht, der Erhalt

der Tarifautonomie und des Flächentarifvertrags, eine leistungsbezogene

Verwaltung, flexible Arbeitszeitmodelle sowie ein funktionierendes Gesund-

heitsmanagement. 

Am Hohengeren 12 . 70188 Stuttgart
Telefon 0711/16876 - 0 . E-Mail bbw@bbw.dbb.de 

Mehr Informationen: www.bbw.dbb.de




